
RBT Baustoffe & Transporte GmbH
Bahnhofstraße 5 - 51580 Reichshof
www.schotterexpress.de – Tel.: 02297/7366 RBT

Antragsformular zur Einrichtung eines Gewerbekundenkontos

Firmierung (inkl. Gesellschaftsform)*

Inhaber / Geschäftsführer*

Straße / Hausnummer*

PLZ / Ort*

Branche

Festnetz-Telefonnummer*

Mobil-Telefonnummer*

Telefaxnummer

Email-Adresse*

Umsatzsteuer-ID-Nr* HRA/HRB

Gewünschte Zahlungsart (vorbehaltlich der Folgeprüfung)*

SEPA-Firmenlastschrift mit 2 % Skonto (Hierzu wird das Mandat Ihnen separat per Email oder Post zugestellt)

Überweisung innerhalb 14 Tagen netto

Teilnahme am elektronischen Rechnungsversand per Email*

Wie oben angegeben an folgende Email-Adresse

Marketing/Werbung
Ja, ich/wir sind damit einverstanden, das die Firma RBT Baustoffe und Transporte GmbH mich/uns Angebote, Neuigkeiten usw. per Email, per Post oder telefonisch kontaktieren darf.
Mein Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen.

Ich/Wir bestätige(n) hiermit die Anerkennung der überlassenen allgemeinen Geschäfts- und Lieferungsbedingungen der RBT Baustoffe und Transporte GmbH. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, daß sich die
Firma RBT Baustoffe und Transporte, Bahnhofstraße 5, 51580 Reichshof, Auskünfte, die zur Kreditbeurteilung dienen, bei meinem/unserem Kreditinstitut(en), sowie den kooperierenden Auskunfteien einholen
darf. Außerdem versichere ich/wir, dass keine Umstände vorliegen, die eine Kreditierung beeinträchtigen und ich/wir in den letzten 3 Jahren keine Vermögensauskunft abgegeben habe(n). Ich/wir bin/sind
darüber informiert worden, dass vereinbarte und nicht eingehaltene Zahlungsziele eine Übermittlung der Daten an mit der RBT Baustoffe und Transporte GmbH zusammenarbeitende Auskunfteien nach den
Bestimmungen des §31 BDSG zur Folge haben kann. Ich/Wir bin/sind ebenfalls darüber aufgeklärt worden, dass meine/unsere Daten zweckgebunden gespeichert, sowie als Hilfsmittel zur Abwicklung  unserer
Handelsbeziehung ebenfalls weitergereicht werden können.

Ort, Datum* Firmenstempel / Unterschrift*
Rechtsverbindliche Unterschrift des/der Geschäftsführer(s) oder Inhaber(s) und Stempel! Die Richtigkeit der Angaben und den Inhalt bestätige ich mit meiner/n Unterschrift(en)!

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder

Bitte legen Sie eine Kopie der Gewerbeanmeldung/ Handelsregisterauszug,
sowie einen aktuellen Briefbogen Ihres Unternehmens bei!

Rücksendung per Email an mail@schotterexpress.de oder per Fax an 02297/7365 oder per Post



Allgemeine Geschäfts- und Lieferungsbedingungen der RBT Baustoffe und Transporte GmbH
1. Geltungsbereich
Unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen unterliegen ausschließlich diesen Allgemeinen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden
werden nicht Vertragsinhalt. Spätestens mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung
gelten unsere  Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
2. Angebote, Lieferfristen und Vertragsabschluss
2.1. Unsere Angebote erfolgen zu Nettopreisen und sind freibleibend, unverbindlich und unter
Vorbehalt der Verfügbarkeit/Kapazität und Zwischenverkauf.
2.2. Verträge kommen alleine durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder durch
Ausführung der Bestellung zu Stande. Mündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
2.3. Angaben zu unseren Produkten und Leistungen im Internet, in Broschüren oder Preislisten
stellen kein uns bindendes Angebot dar.
3. Preise und Zahlung
3.1. Es gelten die vereinbarten Preise zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer und, falls nicht
anders vereinbart, ab unserem Lager oder ab dem jeweiligen Lieferwerk.
3.2. Ist Lieferung frei Baustelle vereinbart, so beinhaltet der Preis die Lieferung in vollständig
ausgelasteten Sattelzügen sowie die Entladung an nur einer Stelle. Wir sind berechtigt,
Erhöhungen von Frachtkosten an den Kunden weiterzugeben. Die Lieferung von Minder-
mengen, der Einsatz von Solo- oder Mehrachsfahrzeugen bzw. die Entladung von Teilmengen
an verschiedenen Stellen bedürfen gesonderter vertraglicher Vereinbarung und ist durch den
Kunden zusätzlich zu vergüten. Kosten für Warte-/Abladezeit an der Baustelle von max. 15
Minuten (bei Schüttgut) und 30 Minuten (bei Stückgut) sind im vereinbarten Preis enthalten.
Darüber hinausgehende Standzeiten werden dem Kunden gesondert in Rechnung gestellt.
3.3. Zahlungen sind sofort mit Lieferung/Leistung fällig. Der Kunde kommt in Verzug, wenn er
nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Rechnungsstellung (maßgeblich ist das
Rechnungsdatum) leistet.
3.4. Bei Rechnungen unter 50 € Nettowert wird ein Bearbeitungsgebühr
von 5,00 € zzgl. MwSt. in Rechnung gestellt.
3.5. Skontogewährung hat zur Voraussetzung, dass das Konto des Käufers sonst keine fälligen
Rechnungsbeträge aufweist. Skonto kann nur auf skontier fähige Waren, ohne Fracht, erfolgen
(diese werden bei Rechnungsstellung ausgewiesen).
3.6. Nach Erreichen des Zahlungsziels werden, bei Fälligkeit, Verzugszinsen und Mahngebühren
in Rechnung gestellt.
3.7. Schecks bzw. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber
angenommen unter Berechnung aller Einziehungs- und Diskontspesen sowie sonstiger
anfallender Gebühren.
3.8. Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, Scheck-
oder Wechselprotest, ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse
auszuführen, alle offenstehenden auch gestundeten Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen
und gegen Rückgabe zahlungshalber hereingenommener Wechsel Barzahlung oder
Sicherheitsleistung zu verlangen.
4. Lieferung, Leistung und Gefahrenübergang
4.1. Für Lieferungen des Verkäufers ist die Verladestelle Erfüllungsort; bei Anlieferung trägt der
Käufer die Gefahr. Lieferung erfolgt an die vereinbarte Stelle; bei geänderter Anweisung trägt
der Käufer die Kosten.
4.2. Bei Lieferung frei Baustelle muss die Abladestelle für die Fahrzeuge gut erreichbar und
befahrbar sein. Ist die Zufahrt zur Abladestelle aus irgendwelchen Gründen nicht möglich oder
zumutbar, so erfolgt die Entladung an der Stelle, bis zu welcher das Fahrzeug ungehindert
gelangen kann. Ist ein Abkippen oder Abladen der gelieferten Ware nicht möglich, ist  der
Kunde für die Entladung verantwortlich.
4.3. Verlässt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Käufers die befahrbare Anfuhrstraße, so
haftet dieser für auftretenden Schaden.
4.4. Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich.
4.5. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von
Ereignissen, die uns die Lieferung/Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen
(hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten,
Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Rohstoff- oder Energiemangel, Personalmangel,
Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei unseren
Subunternehmern oder deren Nachunternehmern Eintreten), haben wir auch bei verbindlich
vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten.
4.6. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.
5. Mängelansprüche und Gewährleistung
5.1. Die Obliegenheiten der §§ 337 und 378 des Handelsgesetzbuches gelten mit der Maßgabe,
dass der Käufer, der Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, alle erkennbaren und
der Käufer der Kaufmann ist, alle offensichtlichen Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen
binnen 3 Werktagen nach Lieferung, in jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau
schriftlich anzuzeigen hat. Transportschäden sind dem Verkäufer unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Bei Anlieferung per Bahn, mit Fahrzeugen des gewerblichen Güternah- und
Fernverkehrs oder durch sonstige Verkehrsträger hat der Käufer die erforderlichen
Formalitäten gegenüber dem Frachtführer wahrzunehmen. Handelsüblicher Bruch und
Schwund können nicht beanstandet werden.
5.2. Unsere Gewährleistung erstreckt sich auf eine dem Stand der Technik entsprechende
Mangelfreiheit unserer Produkte. Unsere Gewährleistung ist ausgeschlossen:
Wenn unsere Produkte vom Käufer oder von Dritten nicht sachgerecht gelagert, eingebaut, in
Betrieb genommen oder genutzt werden / bei natürlichem Verschleiß / bei nicht
ordnungsgemäßer Wartung / bei Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel / bei Schäden, die
durch die Reparaturen oder sonstige Arbeiten Dritter entstehen, die von uns nicht ausdrücklich
genehmigt wurden.
5.3. Fehlmengen oder Falschlieferungen sind innerhalb einer Frist von 3 Werktagen ab
Lieferung schriftlich anzuzeigen. Geschieht dies nicht, gilt die Lieferung als genehmigt.
6. Haftung
6.1. Schadensersatzansprüche des Käufers aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei
Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, sie
beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters
oder Erfüllungsgehilfen.
6.2. Nur für Unternehmer als Käufer: Wir haften für die zum Zwecke der Nacherfüllung
erforderlichen Aufwendungen für Aus- und Einbaukosten im Falle einer mangelhaften
Lieferung selbst nur soweit uns an dem Mangel oder der fehlenden Möglichkeit eines
Regresses gegenüber dem Vorlieferanten ein Verschulden trifft. Liegt kein Verschulden von
uns vor, so ist der Käufer insoweit alleine auf die hiermit bereits im Voraus abgetretenen
Erstattungsansprüche gegenüber dem Vorlieferanten von uns verwiesen.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der
Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem
Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers.
Die Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und
deren Anerkennung heben den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Wird im Zusammenhang mit der
Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers
begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den
Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der
Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.
7.2. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt
die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache
wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer
gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis
des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird
Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 des
Bürgerlichen Gesetzbuches verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer
Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch
Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum so überträgt er schon jetzt an den
Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen
Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen
die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als
Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.
7.3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer
gehörender Ware, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten
und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist
der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10%, der
jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Wenn die
weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers steht, so erstreckt sich die
Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers am Mit-
eigentum entspricht. Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend für den verlängerten Eigentumsvorbehalt;
die Vorausabtretung gemäß Abs. 3 Satz 1 und 3 erstreckt sich auf die Saldoforderung.
7.4. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück eines
Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht,
entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen
Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek, mit Rang
vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Abs. 3 Satz 2 + 3 gelten entsprechend.
7.5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück des
Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen Veräußerung des
Grundstücks oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten, und mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt
die Abtretung an. Abs. 3 Satz 2 + 3 gelten entsprechend.
7.6 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der
Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe
berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Abs. 3, 4 und 5 auf den
Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware,
insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung, ist der Käufer nicht berechtigt.
7.7. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der
gemäß Abs. 3, 4 und 5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen
Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungs-
verpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der
Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung
anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
7.8. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die
abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für
den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
7.9. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Konkurses, eines gerichtlichen
oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur
Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der
abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die
Einzugsermächtigung ebenfalls.
7.10. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen um mehr als 20%, so
ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet.
Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum
an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Käufer über.
8. Gerichtsstand und Erfüllungsort
8.1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und
Wechselklagen) sowie für sämtliche sich zwischen uns und dem Käufer ergebenden
Streitigkeiten aus denen zwischen uns und ihm geschlossenen Kaufverträgen ist der Sitz
unseres Unternehmen. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Wohn- und/oder
Geschäftssitz zu verklagen.
8.2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht.
9. Datenschutzerklärung
9.1. Detaillierte Informationen zur Datenverarbeitung werden unter
www.Schotterexpress.de/datenschutzerklaerung bereitgehalten.

RBT Baustoffe und Transporte GmbH
Bahnhofstraße 5 – 51580 Reichshof
Tel.: 02297/7366 – Fax: 02297/7365
mail@schotterexpress.de
www.schotterexpress.de
Amtsgericht Siegburg HRB 7937
USt-Id.-Nr.: DE202881935
Geschäftsführer: Frank Raithel

Bankverbindungen:
Volksbank Oberberg eG
Konto 730 789 20 19 (BLZ 384 621 35)
IBAN: DE85 3846 2135 7307 8920 19
BIC: GENODED1WIL

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Konto 301 444 6 (BLZ 462 500 49)
IBAN: DE76 4625 0049 0003 0144 46
BIC: WELADED1OPE

Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG
Konto 75 135 701 (BLZ 462 618 22)
IBAN: DE26 4626 1822 0075 1357 01
BIC: GENODEM1WDD


